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Manche AG’s oder GmbH’s nehmen es 
mit der Einhaltung von Vorschriften mit 
formellen Inhalten nicht allzu genau, z.B. 
mit Artikel 699 Abs. 2 OR, wonach die Ge-
neralversammlung einer AG (und analog 
einer GmbH) innerhalb von sechs Mona-
ten nach Schluss des Geschäftsjahres 
durchgeführt werden muss. Diese Vor-
schrift wurde bisher in der Praxis mehr-
heitlich als Ordnungsvorschrift aufgefasst. 

Oftmals werden Verwaltungsrat (und Re-
visionsstelle) für die Dauer eines Jahres 
gewählt und meist fällt der Schluss des 
Geschäftsjahres auf den 31. Dezember. 
Manchmal wird auch schlicht und einfach 
vergessen, einen Verwaltungsrat oder die 
Revisionsstelle an der GV in ihren Ämtern 
formell zu bestätigen. Verlängert sich de-
ren Mandate dann stillschweigend bis zur 
nächsten Generalversammlung?

Wie verhält es sich, wenn die Revisions-
stelle den Jahresabschluss per 31.12. z.B. 
neun Monate nach dem Bilanzstichtag 
prüft und der Verwaltungsrat die General-
versammlung nach zehn Monaten einbe-
ruft? Hatte dann die Amtsdauer des Ver-
waltungsrates (und der Revisionsstelle) 
am 30.6. bereits geendet und hätte ein 
Verwaltungsrat, der nicht mehr im Amt ge-
wesen war, die Generalversammlung ein-
berufen? Und hätte eine sich nicht mehr 
im Amt befindliche Revisionsstelle die 
Jahresrechnung geprüft?

Das Bundesgericht hat nun in einem Ent-
scheid vom 3.12.2021 (BGer 4A_496/2021) 
in seiner Weisheit folgendes gefunden: 
«3.5. Zusammenfassend ist ... festzuhal-
ten: Das Amt des Verwaltungsrates endet 
mit Ablauf von sechs Monaten nach 
Schluss des betreffenden Geschäftsjah-

res, wenn keine Generalversammlung 
nach Art. 699 Abs. 2 OR durchgeführt 
oder die Wahl nicht traktandiert wurde.»

Die Folge wäre, dass es in der vorgenann-
ten Konstellation ab dem 1. Juli keinen Ver-
waltungsrat gibt. Die Gesellschaft leidet 
damit an einem Organisationsmangel. Ein 
Aktionär, Gläubiger oder der Handelsregis-
terführer könnten diesfalls dem Richter 
nach Artikel 731b OR beantragen, die er-
forderlichen Massnahmen zu ergreifen. 
Möglich wäre, dass der Richter u.a. der 
Gesellschaft die Auflösung androht oder 
das fehlende Organ ersetzt. Welche zivil-
rechtlichen Folgen sich aus den Handlun-
gen eines sich nicht mehr im Amt befindli-
chen Verwaltungsrates ergeben, müssen 
wir hier offenlassen. Allenfalls klärt diese 
Frage das Bundesgericht in einem nächs-
ten Urteil.

Es empfiehlt sich jedenfalls, die kurze 
sechsmonatige Frist nach Artikel 699 OR 
zur Durchführung der Generalversamm-
lung einzuhalten und dies bei der Jahres-
planung im Voraus zu berücksichtigen, 
vor allem wenn die Gesellschaft noch 
Stockwerkeigentum besitzt und die Stock-
werkeigentümer ihre Versammlung erst 
noch durchführen müssen. Im KMU-Be-
reich finden oftmals Universalversamm-
lungen aller Aktionäre statt, wofür in ei-
nem solchen Fall die Einhaltung der für die 
Einberufung erforderlichen Formvorschrif-
ten nicht nötig wäre.

Wir wünschen Ihnen eine lichtvolle Ad-
ventszeit, ein schönes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches und gesundes neues 
Jahr.

Ihre Merki Treuhand AG
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«Vermeiden Sie Organisationsmängel in Ihrer 
Gesellschaft»

Lohnabzüge/AHV-Renten 2023

Die AHV/IV-Renten werden per 1. Januar 2023 der aktuellen Preis- und Lohn-
entwicklung angepasst und um 2.5% erhöht. Diese Anpassung hat auch Aus-
wirkungen auf die obligatorische Vorsorge. Gleichzeitig fällt bei der Arbeitslo-
senversicherung der Solidaritätsbeitrag von 1% weg. Die Mindestbeiträge der 
Selbständigerwerbenden und der Nichterwerbstätigen für AHV, IV und EO betragen 
CHF 514 pro Jahr, der Beitrag für die freiwillige AHV/IV CHF 980. 

Einen Überblick über die im Jahr 2023 gültigen Lohnabzüge und AHV-Renten liefert die 
folgende Aufstellung:

 

            2022  2023
AHV/IV/EO/ALV
AHV/IV/EO      10.60% 10.60%
ALV bis CHF 148'200         2.2%  2.2%
Total       12.80% 12.80%
ALV Solidaritätsbeitrag ab CHF 148'201                      1%      0%

Arbeitnehmerbeiträge         6.4%     6.4%
ALV Solidaritätsbeitrag ab CHF 148‘201        0.5%  0%

Höchstgrenze ALV und UVG
pro Monat       12‘350 12‘350
pro Jahr      148‘200 148‘200

Beitragsfreier Lohn für 64-/65jährige:
pro Monat          1‘400 1‘400
pro Jahr        16‘800 16‘800  

BVG-Obligatorium
Maximal massgebender Jahreslohn     86‘040 88‘200
Koordinationsabzug       25‘095 25‘725
Max. koordinierter BVG-Lohn      60‘945 62‘475
Arbeitnehmer obligatorisch zu versichern ab Jahreslohn   21‘510 22‘050
Min. koordinierter BVG-Lohn         3‘585 3‘675

Maximaler Steuerabzug für Säule 3a*
Abzug in Ergänzung zur 2. Säule       6‘883 7‘056
Selbständigerwerbende ohne 2. Säule     34‘416 35‘280
bzw. max. 20% des Erwerbseinkommens

AHV-Renten
Minimale einfache AHV-Rente        1‘195 1‘225
Maximale einfache AHV-Rente        2‘390  2‘450 
Min. Gesamttotal von 2 gesplitteten Ehegattenrenten       1‘793 1‘838
Max. Gesamttotal von 2 gesplitteten Ehegattenrenten     3‘585 3‘675

*Bei Erwerbstätigkeit über das Rentenalter hinaus, kann der Bezug der Altersleistung  
  der Säule 3a um maximal 5 Jahre hinausgeschoben und es können während maxi-       
  mal 5 Jahren Beiträge bezahlt werden.
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Für uns stehen «lokal» und «regional» im 
Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sehen 
aber, dass sich das Wirkungsfeld und die 
Herausforderungen unserer Kunden in ei-
nem grösseren Rahmen abspielen und 
sind deshalb bereit, uns diesen Anforde-
rungen anzupassen. Wir unterscheiden 
seit über 30 Jahren die drei räumlichen 
Ebenen: lokal/regional, national und inter-
national. Das heisst, wir leben die Glokali-
sierung seit vielen Jahren, haben damit 
sehr gute Erfahrungen gemacht und unse-
ren Kunden wertvolle Dienste erwiesen.

Lokal und regional
Unser Ziel ist eine kundennahe Beratung. 
Wir verlassen deshalb nur in Ausnahmefäl-
le unsere angestammte Region. 2014 ha-
ben wir die TRO Treuhand und Revisions 
AG, übernommen und so unsere Präsenz 
auf dem Platz Olten stark ausgebaut. 2022 
haben wir uns auch regional verstärkt, in-
dem wir den Schritt in den Kanton Aargau 
wagten und zusammen mit der bisherigen 
Geschäftsführerin Angelika Waser Schoch 
die Mehrheit der Merki Treuhand AG er-
warben. Um unser Engagement in dieser 
Region abzurunden, übernahmen wir 2023 
die Firma ReviCare GmbH in Ennetbaden.

Unsere Dienstleistungen sind personal- 
und entsprechend kostenintensiv. Mit un-
seren sehr gut ausgebildeten Mitarbeiten-
den erbringen wir sämtliche Arbeiten vor 
Ort und verzichten auf die Auslagerung 
von Dienstleistungen, zum Beispiel nach 
Indien oder in andere Billiglohnländer.

National
Wir sind Mitglied der wichtigsten Berufsver-
bände EXPERTSuisse, TREUHAND|SUISSE, 

veb.ch, Swiss GAAP FER und vielen ande-
ren nationalen Organisationen.

Als Ergänzung dazu haben wir uns bereits 
vor vielen Jahren entschieden, unsere 
Herausforderungen und die Ansprüche 
unserer Kunden mit anderen Treuhandfir-
men in der Schweiz gemeinsam anzuge-
hen. Wie sind Mitglied der beiden ERFA-
Gruppen >>netzwerkTREUHAND.ch und 
InterTreuhand darin sind insgesamt 16 un-
abhängige Treuhand- und Revisionsunter-
nehmen in der deutschsprachigen 
Schweiz vereinigt.

International
Die immer stärker globalisierte Welt und 
die damit gestiegenen Anforderungen an 
unsere Kunden haben uns 1994 bewogen 
einem internationalen Netzwerk beizutre-
ten. 2003 haben wir das internationale 
Netzwerk TAG Alliances® mitgegründet. 
Es ist inzwischen weltweit die drittgrösste 
multidisziplinäre Allianz unabhängiger pro-
fessioneller Dienstleister mit über 290 Mit-
gliedsfirmen in über 110 Ländern und mit 
über 20’000 Spezialisten.

Deren Slogan «Globally Connected. Lo-
cally Respected.» spiegelt genau unsere 
Philosophie. Dies ermöglicht es uns, un-
sere Kunden auch über die Schweizer 
Grenzen hinaus weltweit professionell zu 
unterstützen.

Reto Gribi
Geschäftsführender Partner der 
Solidis Gruppe
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Dauer der Sozialversicherungspflicht
Nicht erwerbstätige Personen mit Wohnsitz 
in der Schweiz sind ab dem 1. Januar nach 
Vollendung des 20. Lebensjahres grund-
sätzlich sozialversicherungspflichtig (AHV/
IV/EO und allenfalls ALV). Dies bis zur Voll-
endung des Monats des ordentlichen Ren-
tenalters (64/65). Ab 1.1.2024 gilt neu das 
Referenzalter 65 (mit gestaffelten Über-
gangsfristen für Frauen mit Jahrgang 1960 
bis 1963).

Die Sozialversicherungspflicht besteht trotz 
Erreichung des Referenzalters weiter, falls 
die jeweilige Person weiterhin Erwerbsein-
künfte (inkl. selbständige Erwerbstätigkeit) 
erzielt, welche über dem jährlichen Rent-
nerfreibetrag (CHF 16'800) liegen. Der 
Rentnerfreibetrag gilt pro Arbeitsverhältnis.

Studierende
Studierende ohne Erwerbseinkommen ent-
richten ab dem 1. Januar nach Vollendung 
des 20. Lebensjahres bis zum 31. Dezember 
nach Vollendung des 25. Lebensjahres le-
diglich den jährlichen Mindestbeitrag (aktu-
ell: CHF 514).

Arbeitspensum
Arbeitet eine Person nachweislich mindes-
tens 50% der üblichen Arbeitszeit und wäh-
rend mindestens 9 Monaten pro Kalender-
jahr so gilt sie im Sinne der AHV grundsätz-
lich als erwerbstätig.

Erreichen andernfalls die Beiträge aus der 
Erwerbstätigkeit (inkl. Arbeitgeberbeiträge) 
mindestens die Hälfte der Beiträge, welche 
als Nichterwerbstätige geschuldet wären, 
so gilt die Beitragspflicht ebenfalls als er-
füllt. Ansonsten wird (vorbehältlich der Be-
freiung des Ehegatten/Partners resp. Stu-
dierende) die Differenz zwischen den Bei-
trägen als Nichterwerbstätige und den 
bereits abgerechneten Beiträgen nachge-
fordert.

Befreiung des Ehegatten und des einge-
tragenen Partners
Der eine Ehegatte ist von den Nichter-

werbstätigenbeiträgen befreit, sofern der 
andere Ehepartner die Hürde des Arbeits- 
pensums erreicht und auf dem Erwerbsein-
kommen Sozialversicherungsbeiträge min-
destens in der Höhe des doppelten jährli-
chen Mindestbeitrags (aktuell: CHF 1'028) 
entrichtet. Dies gilt analog für eingetragene 
Partnerschaften.

Beitragsbasis und Beitragshöhe
Die Nichterwerbstätigenbeiträge bemes-
sen sich aufgrund des Reinvermögens per 
Jahresende. Als zusätzliches «Vermögen» 
gilt das 20-fache Renteneinkommen, wie 
Renten, Unterhaltsleistungen, Kinderren-
ten, Taggelder, Stipendien, Mietwert der 
unentgeltlich zur Verfügung gestellten Woh-
nung, regelmässige Zuwendungen Dritter, 
Überbrückungsrenten, Arbeitslosenunter-
stützung etc.

Bei verheirateten Paaren und eingetragenen 
Partnerschaften wird unabhängig des jewei-
ligen Güterstandes das gesamte Vermögen 
und Renteneinkommen beiden Personen je 
zur Hälfte zugewiesen.

Die jeweiligen AHV/IV/EO Beiträge von 
Nichterwerbstätigen betragen aktuell 
zwischen CHF 514 und CHF 25'700 (zzgl. 
rund 5% Verwaltungskosten) pro Person 
und Jahr.

Erreicht keiner der beiden Ehegatten/Part-
ner die Hürde der dauernden Erwerbstätig-
keit, so werden die Nichterwerbstätigenbei-
träge für jede Person erhoben (im Maximum 
2 x CHF 25'700 zuzüglich  Verwaltungs- 
kosten pro Jahr).

Eine Warnung zum Schluss
Eine vorzeitige Pensionierung resp. Ren-
tenvorbezug ändert an der Beitragspflicht 
nichts. Die Beitragspflicht endet erst mit 
Erreichung des Referenzalters. Eine vorbe-
zogene und somit geschmälerte AHV- oder 
Pensionskassenrente erhöht dann das 
Renteneinkommen zusätzlich und somit 
auch die AHV-Beiträge als Nichterwerbstä-
tige.

AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige



Mehrwertsteuer – Neuerungen auf das Jahr 2024

Auf das Jahr 2024 treten verschiedene 
Neuerungen in Kraft. Im Vordergrund steht 
dabei die Erhöhung der Steuersätze. Ab 
dem 1.1.2024 gelten die neuen Sätze von 
8,1% (Normalsatz, bisher 7,7%), 2,6% (re-
duzierter Satz, bisher 2,5%) und 3,8% 
(Sondersatz, bisher 3,7%). Diese Erhöhung 
führt entsprechend per 1.1.2024 auch zu 
einer Anpassung der Saldosteuersätze 
und der Pauschalsteuersätze. Stellen Sie 
rechtzeitig sicher, dass sowohl Ihr Buchhal-
tungssystem als auch die Auftragsbearbei-
tung und Fakturierung bereit ist. Beachten 
Sie, dass auch in Offerten, Aufträgen etc. 
klar formuliert wird, dass der im Zeitpunkt 
der Leistungserbringung gültige Mehr-
wertsteuersatz zur Anwendung gelangt.

Rechnungsstellung: Die neuen Sätze gel-
ten für Leistungserbringungen ab dem 
1.1.2024, das Datum der Rechnungsstel-
lung ist dabei nicht relevant. Vorausrech-
nungen für Leistungen in 2024 müssen 
schon heute mit den neuen Steuersätzen 
verrechnet werden, Rechnungen in 2024 
für Leistungen aus dem Vorjahr sind noch 
mit dem alten Steuersatz zu versehen. Ist 
der Zeitraum der Leistungserbringung und 
der anteilige Betrag klar ersichtlich, kön-
nen allenfalls (auch heute schon) in einer 
Rechnung beide Steuersätze verwendet 
werden (beispielsweise bei einer periodi-
schen Leistung über einen bestimmten 
Zeitraum). Ist keine klare Abgrenzung 
möglich, ist der neue, höhere Steuersatz 
anzuwenden. Zur Vereinfachung ist es 
empfehlenswert, zum Jahresende abge-
schlossene Aufträge vollständig zum alten 
Steuersatz abzurechnen.

Teilrechnungen und Situationsetats: 
Sinnvollerweise werden angefangene 
Aufträge zum Jahresende in Teilrechnun-
gen und Situationsetats (z.B. Baubran-
che) abgerechnet, damit eine Aufteilung 
auf zwei Sätze im neuen Jahr entfällt. Ist 
bei Vorauszahlungen nicht klar, wann die 
Leistungserbringung erfolgt, ist der alte 
Steuersatz in Rechnung zu stellen und 
mit der Schlussabrechnung bei Bedarf zu 

korrigieren. Es empfiehlt sich, die Aus-
wirkungen bei den direkten Steuern im 
Auge zu behalten. Wer in den Vorjahren 
bei der Bewertung der Angefangenen Ar-
beiten und abgeschlossenen, noch nicht 
fakturierten Leistungen (zu) grosszügig 
vorgegangen ist und per Ende 2023 voll-
ständig abrechnet, deckt stille Reserven 
auf, welche das Steuersubstrat erhöhen.

Entgeltsminderungen: Es ist darauf zu ach-
ten, dass bei Entgeltsminderungen in den 
kommenden Jahren der zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung gültige Satz zur An-
wendung gelangt (Rabatte, Retouren, 
Stornierung von Rechnungen etc.).

Vorsteuer: Die Vorsteuer kann – die volle 
Abzugsberechtigung vorausgesetzt – ge-
mäss der erhaltenen Rechnung in Abzug 
gebracht werden. Wird nachträglich vom 
Rechnungssteller eine Steuerdifferenz 
nachfakturiert, kann dafür der Vorsteuer-
abzug vorgenommen werden.

Saldosteuersätze: Die Bandbreite der 
Saldosteuersätze (bisher zwischen 0,1% 
und 6,5%) liegt neu je nach Branchenzu-
gehörigkeit zwischen 0,1% und 6,8%, 
der Maximalumsatz liegt neu bei CHF 
5'024'000 und die Zahllast bei CHF 
108'000. Es lohnt sich, auf den 1.1.2024 
einen Wechsel von der effektiven zur 
Saldosteuersatzmethode oder auch um-
gekehrt zu prüfen – die gesetzlichen 
Wartefristen sind dabei zu beachten, so-
fern auf Grund der Satzerhöhung nicht 
ein frühzeitiger Wechsel möglich ist.

Abrechnung: Bereits ab dem 3. Quartal 
2023 ist es möglich, sowohl die alten als 
auch die neuen Steuersätze zu deklarie-
ren.

Eine weitere Neuerung ist in der MwSt-
Verordnung zu finden. Diese hält fest, 
dass das Anmelden und Abrechnen ab 
diesem Datum nur noch elektronisch 
möglich ist – allerdings mit einer einjähri-
gen Übergangsfrist.



Darlehen an Nahestehende 

Wenn eine juristische Person ein Darlehen an 
einen Beteiligten oder eine ihm nahestehen-
de Person gewährt, sind verschiedene steu-
erliche Punkte zu beachten und umzusetzen.

Geldwerte Leistung
Geldwerte Leistungen sind Zuwendungen 
aus einer Gesellschaft an die Anteilsinhaber 
oder diesen nahestehenden Personen, die 
ihren Rechtsgrund ausschliesslich im Beteili-
gungsverhältnis haben. Es handelt sich da-
her um Leistungen, die in dieser Art und 
Weise nicht an einen Dritten erbracht wür-
den und damit als geldwerte Leistung gel-
ten. Solche Leistungen ziehen eine Vielzahl 
von steuerlichen Folgen nach sich:

Bei der Gesellschaft: Überhöhte Aufwen-
dungen bzw. zu tiefe Erträge werden zum 
steuerbaren Gewinn der Gesellschaft aufge-
rechnet. Zudem besteht das Risiko, dass ein 
(Nach-) und Strafverfahren eingeleitet wird 
und es können Verzugszinsen anfallen.

Beim Inhaber: Im gleichen Umfang wie die 
Gewinnkorrektur bei der Gesellschaft wird 
beim Inhaber der Gesellschaft eine geldwer-
te Leistung als steuerbares Einkommen auf-
gerechnet. Auch hier kann ein (Nach-) und 
Strafverfahren eingeleitet werden.

Verrechnungssteuer (VST): Geldwerte Leis-
tungen unterliegen der VST (35%). Die VST 
muss auf den Leistungsempfänger über-
wälzt werden. Bei geldwerten Leistungen 
an Anteilsinhaber muss die Überwälzung 
grundsätzlich auf diesen erfolgen. Bei feh-
lender Überwälzung der VST auf den Leis-
tungsempfänger erfolgt eine Hochrechnung 
des VST-Betrags ins Hundert, d.h. die Ge-
sellschaft selbst hätte in diesem Fall einen 
VST-Betrag von rund 53.8% der steuerbaren 
Leistung an die ESTV abzuliefern. Unter ge-
wissen Voraussetzungen kann die Verrech-
nungssteuer zurückerstattet werden.

Verzinsung
Die Gewährung unverzinslicher oder unge-
nügend verzinster Darlehen an Beteiligte 
oder an ihnen nahestehende Dritte stellt 

eine geldwerte Leistung dar. Dasselbe gilt 
für übersetzte Zinsen, die auf Grund von Ver-
pflichtungen gegenüber Beteiligten oder ih-
nen nahestehenden Dritten vergütet wer-
den. Darlehen sind deshalb angemessen zu 
verzinsen. Hierzu veröffentlicht die ESTV 
jährlich ein Rundschreiben mit «safe haven»-
Zinssätzen. Aktionärsdarlehen, die nach 
dem einschlägigen Kreisschreiben der ESTV 
als verdecktes Eigenkapital gelten, dürfen 
aus steuerlicher Sicht nicht verzinst werden.

Unechte (simulierte) Darlehen
Je nach Sachlage kann die Steuerverwal-
tung im Einzelfall ein Darlehen als unecht 
qualifizieren. Dies kann etwa in folgenden 
Fällen ein Risiko sein:

• Fehlen eines schriftlichen Darlehens- 
    vertrags
• Nicht marktkonforme Zinsen
• Keine angemessenen Kündigungsbe- 
    stimmungen für den Darlehensgeber
• Fehlende Rückzahlungsvereinbarung          
    oder übermässig lange Laufzeit
• Keine ausreichenden Sicherheiten
• Ungenügende Bonität oder fehlender     
    Rückzahlungswille beim Darlehens- 
    nehmer
• Das Aktionärsdarlehen stellt ein  
     Klumpenrisiko für die Gesellschaft dar  
    oder führt zu Liquiditätsproblemen
• Das Darlehen ist mit dem Gesell- 
    schaftszweck nicht zu vereinbaren

Die Folgen einer Umqualifikation durch die 
Steuerverwaltung sind: 
Bei der Gesellschaft: Auf Stufe Gesellschaft 
wird das Darlehen als Nonvaleur behandelt 
(Bildung einer Minusreserve in der Steuerbi-
lanz). Im Zeitpunkt der Abschreibung in der 
Handelsbilanz wird der Aufwand steuerlich 
nicht zum Abzug zugelassen und mit der Mi-
nusreserve verrechnet.
Beim Inhaber: Die geldwerte Leistung unter-
liegt der Besteuerung als Dividendenertrag, 
wobei das Dividendenprivileg, falls anwend-
bar, gewährt wird. Zudem unterliegt die 
geldwerte Leistung auch der Verrechnungs-
steuer.


